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1 Ausgangslage 

1.1 LSP Grosshöchstetten 

Liegenschafts- und 

Schulraumplanung 

Mit dem Bericht Liegenschafts- und Schulraumplanung (LSP) vom 

21. April 2015 liegt ein Strategiepapier für die Schul-, Verwaltungs- und 

Vereinsbauten der Gemeinde Grosshöchstetten vor. Während rund ei-

nem Jahr hat eine nichtständige Kommission unter fachlicher Beglei-

tung von IC Infraconsult Varianten zur Erneuerung und Erweiterung ih-

rer öffentlichen Bauten ausgearbeitet, verglichen und bewertet. Das 

Schulraumkonzept wurde dabei immer prioritär behandelt, wobei die 

Erweiterung des Hallenangebots für den Sportunterricht eine wichtige 

Rolle spielte. 

Neue Dreifachhalle Resultierend aus der LSP werden die beiden Varianten VZ5A und VZ5B 

zur Umsetzung empfohlen, welche beide vom Neubau einer Dreifach-

sporthalle ausgehen. Da eine Umnutzung der alten, nicht mehr zeit-

gemässen Turnhallen zu Schulräumen vorgesehen ist, steht der Bau 

der Dreifachhalle im Terminplan zuoberst und ist damit ein Schlüssel-

projekt bei der Umsetzung der Strategie LSP. 

Entscheid des 

Gemeinderats 

Am 1. Juni 2016 ist der Gemeinderat von Grosshöchstetten der Emp-

fehlung aus dem Bericht zur LSP gefolgt und hat sich mit der Wahl der 

Variante VZ5A für die Realisierung einer neuen Dreifachsporthalle mit 

Mehrzwecknutzung ausgesprochen. (vgl. Artikel aus der Berner Zei-

tung, Anhang A1) 

 

1.2 Entwicklung der Bevölkerungs- und Schülerzahlen 

Starkes Wachstum in 

den letzten Jahren 

In den ersten Jahren ab 2000 hat Grosshöchstetten vorerst eine Bevöl-

kerungsabnahme erfahren. Ab 2008 verzeichnete die Gemeinde aller-

dings einen stetigen Bevölkerungsanstieg um mehr als 400 auf insge-

samt 3‘560 Einwohner anfangs 2016. Dieser Anstieg ist auf die rege 

Bautätigkeit in den letzten Jahren zurückzuführen. Da die grössten Bau-

landreserven bis zur nächsten Ortsplanungsrevision bald vollständig 

überbaut sind, ist davon auszugehen, dass die Bevölkerungszahlen in 

den nächsten Jahren weniger stark wachsen werden. Die zahlreichen 

Neubauten haben zu einem höheren Bevölkerungswachstum geführt, 

als dies durch die Bevölkerungsszenarien tief, mittel und hoch voraus-

gesagt werden konnte. Ab 2012 sind die Bevölkerungszahlen sprung-
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haft um mehr als 200 Personen angestiegen: Eine Entwicklung, die 

auch das Szenario hoch bei Weitem übertrifft (vgl. Grafik, die schwarze 

Kurve zeigt die effektive Entwicklung gemäss den Zahlen der Einwoh-

nerkontrolle). 

 

 Bisherige Bevölkerungsentwicklung und Prognosen für die Gemeinde Grosshöchstetten. 

Wegen der Anwendung verschiedener Parameter (z. B. mit bzw. ohne Wochenaufenthalter) sind 

die beiden Kurven «Einwohner gemäss Gemeinde» und «ESPOP/STATPOP» nicht kongruent. 

Steigende 

Schülerzahlen 

Der starke Anstieg der Bevölkerungszahlen hat sich spürbar auf die 

Schülerzahlen ausgewirkt und wird auch in den nächsten Jahren bei 

einzelnen Jahrgängen für steigende Schülerzahlen sorgen. Aktuell wer-

den insgesamt ca. 450 Schüler und Schülerinnen unterrichtet. Diese 

verteilen sich auf vier Kindergarten-, neun Primar-, zwei Real- und 

sechs Sekundarklassen. Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten 

Jahren für einzelne Stufen zusätzliche Klassen eröffnet werden müssen. 

 

1.3 Bedarf an neuer Sporthalle 

Bedarfsermittlung 

basiert auf aktuellen 

Schülerzahlen 

Zur Ermittlung des Hallenbedarfs für die Schule wird grundsätzlich von 

den heutigen Schülerzahlen in Grosshöchstetten ausgegangen. Auf-

grund der Kenntnis, dass in den nächsten Jahren tendenziell mit einem 

Anstieg der Schülerzahlen zu rechnen ist, sollten aber entsprechende 

Reserven vorgesehen werden. 

Entwicklung der Sport-

aktivität in der Schweiz 

Genügend Reserven machen auch im Hinblick auf die Entwicklung der 

Sportaktivität im Allgemeinen Sinn. Seit 20 Jahren wächst in der 

Schweiz der Anteil an Personen, die mehrmals pro Woche Sport trei-

ben, kontinuierlich an1. Eine differenzierte Betrachtung dieser Entwick-

lung zeigt zwar, dass der Anteil an Personen, die gar keinen Sport trei-

ben, mit etwa 30 % unverändert geblieben ist; dafür haben aber die 

Sporttreibenden ihr Pensum erhöht. 

                                                           
1
 vgl. Lamprecht, M., Fischer, A. & Stamm, H.P. (2014): 

Sport Schweiz 2014: Sportaktivität und Sportinteresse der Schweizer Bevölkerung. Magglingen: Bundesamt für Sport BASPO 
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Zuwachs an 

Hallensportarten 

Eine weitere Differenzierung bei der Interpretation der statistischen 

Daten muss zwischen den Anteilen Vereinssport und Individualsport 

gemacht werden: In den Vereinen sind die Mitgliederzahlen insgesamt 

konstant geblieben, der Anteil an individuell Sporttreibenden hat aber 

deutlich zugenommen. Innerhalb des Bereichs Vereinssport wiederum 

hat es grössere Verschiebungen gegeben, die zu einer Zunahme des 

Hallenbedarfs geführt haben und weiterhin führen werden. Die Popula-

rität von reinen Hallensportarten wie z. B. Unihockey oder Futsal (Hal-

lenfussball) steigt und führt zu einem entsprechend grösseren Bedarf 

an Hallenkapazitäten. Einen Einfluss hat nicht zuletzt auch die Entwick-

lung im Leistungssport, wo heute im Vergleich zu früher erheblich 

mehr Trainingseinheiten anfallen. 

 

 Normmasse für Schul- und Vereinssporthallen 

Grundlagen Nachfolgend werden die gesetzlichen Grundlagen sowie vorhandene 

Empfehlungen und Normen aufgeführt. Anschliessend wird der Bedarf 

an Halleneinheiten basierend auf Angaben der Schule und der Vereine 

gemäss den Empfehlungen des Bundesamts für Sport BASPO ermittelt. 

Gesetz Gemäss Volksschulgesetz (VSG; BSG 432.210) Art. 10, Abs.1 beträgt die 

Minimalgrösse einer Sporthalle 288 m2. 

Empfehlung und Norm Die Erziehungsdirektion des Kantons Bern2 empfiehlt für regionale Zen-

tren den Bau einer Sporthalle gemäss Norm des BASPO3 mit einer Flä-

che von mindestens 448 m2. Dies entspricht der Fläche einer Einfach-

halle mit einer Abmessung von 28 x 16 m. Die Normmasse einer Drei-

fachhalle betragen 49 x 28 m. 

 

 Bedarf der Schule 

Anzahl Sportlektionen Heute gehen gesamthaft ca. 450 Schüler und Schülerinnen in Gross-

höchstetten zur Schule. Diese Zahl verteilt sich auf vier Kindergarten-, 

neun Primar-, zwei Real- und sechs Sekundarklassen. 

 Für das Schuljahr 2016/2017 wird folgende Anzahl an Sportlektionen à 

45 Minuten ausgewiesen: 

▪ Sekundarstufe: 

6 Klassen Sek: 18 Lektionen 

2 Klassen Real: 9 Lektionen 

Angebote der Schule: 7 Lektionen 

Total: 34 Lektionen 

 

                                                           
2
 vgl. Erziehungsdirektion des Kantons Bern (2015): Schulraum gestalten – Planung und Weiterentwicklung von Anlagen der Volksschule 

3
 BASPO-Schrift 201 – Sporthallen – Planungsgrundlagen 
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▪ Primarstufe: 

9 Klassen: 27 Lektionen 

Angebote der Schule: 4 Lektionen 

Total: 31 Lektionen 

▪ Kindergarten: 

4 Kindergärten: 8 Lektionen 

Total: 73 Lektionen 

In den Angeboten der Schule sind zusätzlich zu den 73 Lektionen wei-

tere 8 Lektionen Tanzen enthalten, die wegen der hohen Auslastung 

teilweise in anderen Räumen stattfinden. Diese sollten aber idealer-

weise ebenfalls in den Turnhallen stattfinden. 

Berechnungsgrundlage In der BASPO-Schrift 001 ist eine Bandbreite für die Anzahl Wochenlek-

tionen pro Halleneinheit definiert. Dabei wird für Schulen von einer 

Halleneinheit pro 24 – 36 Wochenlektionen ausgegangen. 

 

Hallenbedarf Schule Turnhallenbedarf Wochenlektionen Halleneinheiten pro 

24 Wochenlektionen 

Halleneinheiten pro 36 

Wochenlektionen 

    

 Sekundarstufe 1 34 1.42 0.94 

 Primarstufe 31 1.29 0.86 

 Kindergarten 8 0.33 0.22 

 Total I 73 3.04 2.02 

 Tanzen 8 0.33 0.22 

 Total II 81 3.37 2.24 

  

 

   

Fazit Die Berechnungen zeigen, dass der Bedarf für eine Dreifachhalle be-

reits heute gegeben ist und diese je nach Berechnung knapp bzw. voll-

ständig ausgelastet ist. 

Platzbedarf nach 

Schulstufe 

Martin Strupler empfiehlt, bei der Hallennutzung die jeweilige Schul-

stufe bzw. Körpergrösse der Kinder zu berücksichtigen: Grössere Kinder 

brauchen mehr Platz als kleinere. Ab der 3. Klasse sollten darum wenn 

möglich wöchentlich einmal zwei oder drei Halleneinheiten pro Schul-

klasse zur Verfügung stehen: 

1. bis 2. Klasse 1 Halleneinheit 

3. bis 6. Klasse 1 Mal pro Woche 2 Halleneinheiten 

7. bis 9. Klasse 1 Mal pro Woche 2 bis 3 Halleneinheiten 

Bedarf an vier Hallen-

einheiten vorhanden 

Die Umsetzung dieser Empfehlung würde bedeuten, dass weniger Wo-

chenlektionen pro Halleneinheit durchgeführt werden könnten und der 

Bedarf somit im oberen Bereich der ermittelten Spannbreite bzw. über 

drei Halleneinheiten liegen würde. Eine Möglichkeit zur Bereitstellung 
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einer vierten Halleneinheit ergibt sich durch die Umnutzung der beste-

henden Doppelhalle. Die untere Halle könnte erhalten und zum Bei-

spiel weiterhin durch die Eingangsstufe (Kindergarten bis 2. Klasse) ge-

nutzt werden. Ausserhalb der Schulzeiten würde sich die «Reservehal-

le» für Gymnastik, Tanz u. ä. eignen. Die Erhaltung dieser vierten Hal-

leneinheit wird im Rahmen des Umnutzungsprojekts zu prüfen sein. 

 

 Bedarf der Vereine 

Umfrage bei Vereinen 

und Parteien 

Im April 2014 wurde im Rahmen der LSP bei allen Vereinen und Partei-

en der Gemeinde eine erste Umfrage durchgeführt. Anhand eines Fra-

gebogens wurde der Bedarf nach Räumlichkeiten und Aussenanlagen 

(Saal, Kursraum, Sitzungszimmer, Turnhallen, Rasenplätze) der einzel-

nen Vereine ermittelt. Praktisch alle Vereine haben bei der Umfrage 

mitgemacht und den Fragebogen retourniert. Bezüglich Antworten 

zum Angebot eines grösseren Saals kam zum Ausdruck, dass die Mög-

lichkeiten zur Organisation eines grösseren Anlasses mit selbstorgani-

siertem Catering und mit hindernisfreien Zugängen vermisst werden. 

Mit Aula und Sternensaal besteht an und für sich bereits ein gewisses 

Raumangebot, die Nutzung dieser Räume ist für die Vereine aber nur 

beschränkt möglich. Bei den Antworten zum jeweiligen Hallenbedarf 

der verschiedenen Vereine zeigt sich, dass der Bedarf vor allem wäh-

rend des Winterhalbjahres nicht gedeckt werden kann. 

Nachfrage ist höher 

als Angebot 

Am Abend kann die Sportkommission pro Woche 30 Einheiten anbie-

ten, benötigt werden aber 36 Einheiten à 1.5 Std. pro Woche am 

Abend (nach 17.00 Uhr), weitere 4 Einheiten à 1.5 Std. pro Woche vor 

17.00 Uhr. Einige Vereine (Volleyballclub, Espace Handball) sind ge-

zwungen, nach Worb oder Biglen auszuweichen, andere (Fussballclub) 

trainieren teilweise alternierend. Erschwerend kommt hinzu, dass die 

Vereine, welche Kinder trainieren, ihre Einheiten bis 20.15 Uhr beendet 

haben müssen. 

Berechnungsgrundlage Die 36 Einheiten stellen den Ist-Zustand dar. Einige Vereine würden 

gerne mehr Trainings anbieten. Vereine mit einem grossen Zulauf, wie 

z. B. der Fussballclub, möchten in Zukunft mehr Mannschaften bilden. 

In Grosshöchstetten werden sie aber mit dem heutigen Bestand kaum 

weitere Turnhalleneinheiten erhalten. Als Berechnungsgrundlage für 

den Hallenbedarf der Vereine werden somit folgende Annahmen ge-

troffen: 

▪ 40 Einheiten à 1.5 Std. pro Woche am Abend 

▪ 6 Einheiten à 1.5 Std. pro Woche vor 17.00 Uhr 

 Das BASPO gibt eine Bandbreite für die Anzahl Wochenlektionen pro 

Halleneinheit an. Dabei wird für Vereine von einer Halleneinheit pro 

10-15 Trainingseinheiten ausgegangen. 



Abschlussarbeit CAS EHSM Sportanlagen 2016/2017 | Dreifachhalle Grosshöchstetten 

 

10 

Hallenbedarf Vereine Turnhallenbedarf Trainingseinheiten à 

1.5 Std. / Woche 

Erforderliche Hallen-

einheiten 

(bei 10 Trainingsein-

heiten pro Woche) 

Erforderliche Hallen-

einheiten 

(bei 15 Trainingsein-

heiten pro Woche) 

    

 Vereine ≤ 17.00 Uhr 4 0.4 0.27 

 Vereine ≥ 17.00 Uhr 36 3.6 2.4 

 Total I (= Ist-Bedarf) 40 4 2.67 

 Vereine ≤ 17.00 Uhr 

(Zusatzbedarf) 

2 0.2 0.13 

 Vereine ≥ 17.00 Uhr 

(Zusatzbedarf) 

4 0.4 0.27 

 Total II (Ist-Bedarf 

inkl. Zusatzbedarf) 

46 4.4 3.07 

  

 

   

Fazit Die Berechnung nach BASPO-Empfehlung verschärft das durch die Be-

fragung erhaltene Bild. Beim Vereinssport zeigt sich, dass eine Drei-

fachhalle bereits schon mit der heutigen Nutzung überbelegt wäre. Je 

nach Berechnung der Bandbreite ergibt sich der Bedarf an mindestens 

einer zusätzlichen Halle. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass 

heute einzelne Vereine auf Hallen ausserhalb von Grosshöchstetten 

ausweichen müssen oder den Trainingsbetrieb ausdehnen möchten, 

kann der Bedarf einer vierten Halleneinheit als gesichert betrachtet 

werden. Somit wäre die Erhaltung einer der bestehenden Hallen auch 

aus Sicht der Vereine angebracht. 

 

 Bedarf Region 

Keine freien 

Hallenkapazitäten 

Im Rahmen der LSP sind im Frühling 2016 die Hallenbedürfnisse regio-

nal abgeklärt worden. Die umliegenden Gemeinden Biglen, Bowil, Ko-

nolfingen, Mirchel, Oberhünigen, Oberthal, Schlosswil und Zäziwil sind 

zu deren eigenen Hallenkapazitäten sowie zum allfälligen Interesse an 

einer Mitbenützung oder einer gemeinsamen Realisierung einer neuen 

Dreifachhalle in Grosshöchstetten befragt worden. Aus den Antworten 

der Gemeinden geht hervor, dass regional kaum freie Hallenkapazitä-

ten vorhanden sind. Einzelne Gemeinden könnten sich vorstellen, dass 

deren Vereine ein Angebot in Grosshöchstetten wahrnehmen würden, 

falls eine neue Dreifachhalle gebaut würde. Die Gemeinde Konolfingen, 

derzeit selbst mit der Umsetzung der Schulraumplanung beschäftigt, 

wäre an einer Zusammenarbeit mit Grosshöchstetten für die Realisie-

rung einer neuen Halle interessiert. Da Grosshöchstetten die Kapazitä-

ten einer Dreifachhalle selber vollständig ausschöpfen würde, spricht 

derzeit aber kein Grund für eine gemeinsame Planung mit Konolfingen. 
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1.4 Bestehende Turnhallen 

 

  
 Ansicht des Garderobentrakts und der Turn-

hallen vom Alpenweg her. 

Den Turnhallen vorgelagert ist ein Rasenspiel-

feld mit einer Grösse von 65 x 35 m. 

 Die beiden bestehenden, übereinander liegenden Turnhallen am Al-

penweg wurden 1969 erstellt und entsprechen noch weitestgehend 

ihrem Originalzustand. Kurz- bis mittelfristig wäre eine Totalsanierung 

unumgänglich. Im Rahmen der LSP wurden die Sanierungskosten grob 

auf CHF 800‘000 geschätzt. Da sich die Hallen wegen den zu kleinen 

Abmessungen nur noch bedingt für den Schul- und Vereinssport eig-

nen, wird einer Sanierung deren Rückbau bzw. Umnutzung vorgezogen. 

Gemäss LSP sollen hier neue Kindergarten- und Schulräume entstehen, 

wobei die untere Halle als Reservehalle bzw. als Bewegungsraum für 

die Eingangsstufe oder als Gymnastikraum beibehalten werden könnte. 

  

 
Grundriss Erdgeschoss Turnhallen Alpenweg 
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2 Aufgabenstellung 

2.1 Zweck des Projektpflichtenhefts 

 Mit dieser Abschlussarbeit liegt ein Entwurf des Projektpflichtenhefts 

vor, welches für die Ausschreibung des Planerauftrags als Grundlage 

dienen kann. Das Projektpflichtenheft beschreibt die Projektaufgabe, 

legt die geltenden Randbedingungen fest und weist auf noch zu klä-

rende Fragen hin. Es dient dazu, das Projekt geordnet abzuwickeln. Mit 

dem frühzeitigen Miteinbezug der zukünftigen Nutzer und Nutzerinnen 

wird eine bedarfsgerechte Planung sichergestellt. 

2.2 Standortwahl 

Lage in der Gemeinde Als Standort für die neue Dreifachhalle ist das Rasenspielfeld zwischen 

Primar- und Sekundarschulhaus im Zentrum von Grosshöchstetten 

vorgesehen. In einem im Rahmen der LSP durchgeführten Standortver-

gleich standen auch die beiden Standorte «Sportplatz Arniacher» und 

«Schwimmbad» zur Diskussion. Der zentrale Standort schneidet aber in 

Bezug auf die Erreichbarkeit und die Entwicklungsziele der Gemeinde 

deutlich am besten ab. Zwischen den beiden Schulhäusern steht die 

Halle da, wo sie am meisten gebraucht wird. Die zentrale Lage soll aber 

auch die Nutzer und Nutzerinnen aus den Sportvereinen dazu animie-

ren, das Training abends zu Fuss oder mit dem Velo zu besuchen. Es 

kann davon ausgegangen werden, dass bei einer dezentralen Lösung 

eher auf das Auto zurückgegriffen würde. Ein weiterer Vorteil ergibt 

sich mit dem gewählten Standort auch hinsichtlich Wärmeversorgung. 

Die öffentlichen Bauten im Zentrumsbereich (Schulanlage, Gemeinde-

verwaltung) könnten einst zu einem Wärmverbund zusammenge-

schlossen werden. 
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Plangrundlage: Landeskarte 1:25‘000 swisstopo 

2.3 Planerische Randbedingungen 

Ortsbild Der für die neue Dreifachhalle vorgesehene Standort liegt zwischen 

den bestehenden Schulbauten der Primar- und Sekundarstufe auf dem 

heutigen Rasenspielfeld. Das Schulareal liegt unmittelbar neben dem 

alten Dorfkern, welcher im Inventar der schützenswerten Ortsbilder 

der Schweiz (ISOS) aufgenommen ist. Mit Ausnahme des Primarschul-

hauses, welches gemäss Bauinventar des Kantons Bern als erhaltens-

wert eingestuft ist, bestehen für das Schulareal bezüglich Ortsbild-

schutz und Denkmalpflege keine besonderen Einschränkungen. 
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Bau- und 

Zonenordnung 

Das Rasenspielfeld liegt in der Zone für öffentliche Nutzungen (ZöN) 

Nr. 4, welche für die Sportanlage und Turnhalle bestimmt ist. Da in die-

sem Bereich lediglich eine Erneuerung innerhalb der bestehenden Ge-

bäudevolumen und Erweiterungen nur im Rahmen der baupolizeilichen 

Masse der Kernzone erlaubt sind, muss für den Bau der Dreifachhalle 

das Baureglement angepasst werden. Für eine Baureglementsände-

rung braucht es den Beschluss der Bevölkerung an der Urne; für das 

entsprechende Verfahren ist im Projektablauf genügend Zeit einzu-

rechnen. 

Baubereich Der Baubereich für die neue Dreifachhalle hat eine Abmessung von 

71 x 46 m und erstreckt sich über die drei Gemeindeparzellen 148, 396, 

447 und 9204. Der kleine Schopf auf Parz. Nr. 148 wie auch die unterir-

dische Baute auf Parz. Nr. 920, die früher als Ortskommandoposten 

durch den Zivilschutz genutzt wurde, müssen dem Neubau weichen. 

 

 

Grenz- und 

Gebäudeabstände 

Bezüglich Grenz- und Gebäudeabständen gelten heute die Bestimmun-

gen zur ZöN Nr. 4. Damit die Halle hier gebaut werden kann, müssen 

die Masse im Baureglement geändert werden. Gegenüber dem nach-

                                                           
4
 Im Rahmen der LSP wurde diskutiert, die Halle wegen den knappen Platzverhältnissen bis in den Alpenweg hinein zu bauen. Damit könnte 

hier auch der Durchgangsverkehr unterbrochen werden. Von einer solchen Lösung wird in diesem Pflichtenheft abgesehen, da dies aus 

Platzgründen nicht unbedingt nötig ist und dadurch die Verkehrsverbindung für den motorisierten Verkehr wie auch für den Langsamverkehr 

unwiderruflich aufgehoben würde. Falls eine Sperrung für Autos nötig ist, kann diese beispielsweise mit Pollern umgesetzt werden. 
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barlichen, privaten Grund sind Grenzabstände von 4 m (kA) bzw. 8 m 

(gA) einzuhalten. Der oberirdische Mindestabstand entlang des Alpen-

wegs beträgt 3.60 m, unterirdisch soll auf die Grenze der Strassenpar-

zelle gebaut werden können. Damit an diesem Standort eine den 

Normmassen entsprechende Sporthalle realisiert werden kann, ist der 

Mindestabstand gegenüber dem Sekundarschulhaus auf nicht mehr als 

5 m festzulegen. Auf ein Zusammenbauen von Sekundarschulhaus und 

Halle ist aus Gründen der Massstäblichkeit zu verzichten, eine unterir-

dische Verbindung zu den Schulhäusern ist aber denkbar. 

Erschliessung Die neue Halle ist nordseitig vom Alpenweg her und südseitig vom 

Schulareal bzw. von der Schulgasse her erreichbar. Die Projektierung 

soll zeigen, wie die Zugänge anzuordnen sind. 

Werkleitungen Nachfolgender Auszug aus dem Leitungskataster der Gemeinde Gross-

höchstetten zeigt die im Bereich des Bauvorhabens vorhandenen 

Werkleitungen (Wasser, Abwasser, Gas und Strom). Für den Bau der 

Dreifachhalle müssen demnach keine Leitungen verlegt oder aufgeho-

ben werden; unter dem bestehenden Rasenspielfeld führen keine Lei-

tungen durch. 
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Dienstbarkeiten Die vier Parzellen 148, 396, 447 und 920 sind alle in Gemeindebesitz. 

Laut Grundbuchauszug sind diese mit einzelnen Weg-, Leitungs- und 

Grenzbaurechten belastet. Nach einer ersten Einschätzung des Verfas-

sers sollten diese Dienstbarkeiten aber keine grösseren Hindernisse für 

einen Neubau darstellen. In einem weiteren Planungsschritt sind die zu 

ändernden Grundbucheinträge zu definieren und mit den Begünstigten 

sind falls nötig neue Verträge abzuschliessen. 

ÖREB-Kataster und 

Geoportal 

Der ÖREB-Kataster gibt Auskunft über öffentlich-rechtliche Eigentums-

beschränkungen. Bei allen vier betroffenen Parzellen sind dazu keine 

Daten vorhanden. D. h., dass der Standort weder durch Altlasten belas-

tet ist noch in einer Grundwasserschutzzone (S1, S2 oder S3) liegt. Ge-

mäss Geoportal des Kantons Bern (www.apps.be.ch/geo) befindet sich 

der Baubereich am Rande des Gewässerschutzbereichs Au. Der Bereich 

Au umfasst die nutzbaren Grundwasservorkommen sowie die zu ihrem 

Schutz notwendigen Randgebiete. Hier dürfen keine Anlagen erstellt 

werden, die unter dem mittleren Grundwasserspiegel liegen. Ansons-

ten bestehen im Bereich Au keine speziell einschränkenden Schutz-

massnahmen. Die Abfrage des Geoportals führt auch bei anderen 

Themen (z. B. Naturschutz oder Naturgefahren) zu keinen Hinweisen 

über allfällige Baubeschränkungen. 

Hindernisfreies Bauen Als öffentlich zugängliche Sport- und Mehrzweckhalle ist diese hinder-

nisfrei zu konzipieren5. Es ist davon auszugehen, dass hierfür ein Lift 

einzubauen ist. 

Lärmschutz Für das Schulareal gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe (LS) II. Durch den 

Neubau ist während des Schulbetriebs mit keinen erhöhten Lärmemis-

sionen zu rechnen. Damit das angrenzende Wohngebiet während 

Grossanlässen vor störenden Auswirkungen geschützt wird, sind an-

gemessene Massnahmen zu treffen (z. B. Beschränkung von Grossan-

lässen auf jährlichen Maximalwert, Aufstellen eines Verkehrsleit- und 

Parkierungskonzepts). 

  

                                                           
5
 vgl. Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, 

BehiG) 
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Terrainhöhen Die im Übersichtsplan auf Seite 18 angegebenenTerrainhöhen ent-

stammen einer alten Plangrundlage und sind ohne Gewähr. Sie zeigen 

aber, dass das Gelände zwischen Alpenweg und Pausenplatz des Se-

kundarschulhauses eine Differenz von rund 4 m ausweist. Die Höhen-

differenz wird durch eine Abstufung zwischen Alpenweg und Rasen-

spielfeld sowie durch eine Böschung zwischen Rasenspielfeld und Pau-

senplatz aufgenommen. Das Terrain eignet sich damit gut für einen in 

das Gelände eingepassten Hallenbau. 

 

  
 Das Rasenspielfeld liegt ca. 2 m tiefer als der 

Alpenweg. 

Der Allwetterplatz in der nördlichen Ecke der 

Schulanlage ist als Ersatzfläche für das Rasen-

spielfeld vorgesehen. 

Ersatz Rasenspielfeld Mit dem Bau der neuen Halle geht das zentral auf dem Schulareal gele-

gene Rasenspielfeld (65 x 35 m) verloren. Als Ersatz dafür ist ein neues 

Rasenspielfeld anstelle des Allwetterplatzes (45 x 28 m) vorgesehen. 

Der Platz ist in einem schlechten Zustand und wird nur wenig genutzt. 

Mit diesem kleineren Spielfeld kann zwar kein vollständiger Ersatz ge-

leistet werden, zusammen mit dem bestehenden kleinen Rasenspiel-

feld auf der Ostseite der alten Turnhallen sind aber genügend Aussen-

spielflächen für die schulische Nutzung vorhanden. Für Sportanlässe im 

Freien steht das Fussballfeld im Arniacher zur Verfügung. 

Begehbare Dachfläche Theoretisch besteht auch die Möglichkeit, das Dach der neuen Halle als 

begehbare Fläche auszugestalten. Dadurch könnte im Bereich der 

Schulanlage Aussenspielfläche gewonnen werden. Dies setzt voraus, 

dass der Baukörper entsprechend in das Gelände eingepasst werden 

muss. Mit dem vorhandenen Geländesprung wäre dies grundsätzlich 

gut möglich, würde aber eine entsprechend tiefe Baugrube erfordern. 

Die Planung soll zeigen, ob eine solche Lösung umzusetzen ist6 (vgl. 

auch Kap. 4.3). 

  

                                                           
6
 In diesem Projektpflichtenheft wird tendenziell von einer Lösung mit einer begehbaren Dachfläche abgesehen, da dadurch eine (zu) hohe 

Kostensteigerung zu erwarten ist. Aktuelle Projekte in der Stadt Bern (Schulen Bitzius und Kirchenfeld) zeigen, dass mit (halb-) unterirdischen 

Turnhallen städtebaulich sehr ansprechende Resultate möglich sind, die Kosten dadurch aber jeweils auch weit über den bekannten Durch-

schnittswerten zu liegen kommen. 
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Übersicht 
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2.4 Vorgehen 

SIA 112 

Modell Bauplanung 

Mit dem vorliegenden Projektpflichtenheft wird die Machbarkeit einer 

Dreifachsporthalle mit Mehrzwecknutzung auf dem dafür vorgesehe-

nen Standort nachgewiesen. Die gemäss Verständigungsnorm SIA 112 

Modell Bauplanung definierte Teilphase 21 «Definition des Bauvorha-

bens, Machbarkeitsstudie» wird abgeschlossen. Damit liegen die 

Grundlagen für die Durchführung des Auswahlverfahrens (z. B. Archi-

tekturwettbewerb nach Ordnung SIA 142) bereit. 

Phase Teilphasen Ziele 

     

1 Strategische Planung 11 Bedürfnisformulierung, Lösungs-

strategien 

Bedürfnisse, Ziele und Rahmenbedingungen definiert, 

Lösungsstrategie festgelegt 

2 Vorstudien 21 Definition des Bauvorhabens, 

Machbarkeitsstudie 

Vorgehen und Organisation festgelegt, Projektierungs-

grundlagen definiert, Machbarkeit nachgewiesen, 

Projektdefinition und Projektpflichtenheft erstellt 

  22 Auswahlverfahren Anbieter/Projekt ausgewählt, welche den Anforderun-

gen am besten entsprechen 

3 Projektierung 31 Vorprojekt Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert 

  32 Bauprojekt Projekt und Kosten optimiert, Termine definiert 

  33 Bewilligungsverfahren / 

Auflageprojekt 

Projekt bewilligt, Kosten und Termine verifiziert, Bau-

kredit genehmigt 

4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, Offertvergleich, 

Vergabe 

Kauf- und Werkverträge abgeschlossen 

5 Realisierung 51 Ausführungsprojekt Ausführungsreife erreicht 

  52 Ausführung Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt  

  53 Inbetriebnahme, Abschluss Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen, 

Schlussabrechnung abgenommen, Mängel behoben 

6 Bewirtschaftung 61 Betrieb Betrieb sichergestellt und optimiert 

  62 Überwachung / Überprüfung / 

Wartung 

Bauwerkszustand abgeklärt, Wartung sichergestellt 

  63 Instandhaltung Dauerhaftigkeit und Wert für die Restnutzungsdauer 

aufrechterhalten 

 

Auswahlverfahren Basierend auf dem vorliegenden Entwurf des Projektpflichtenhefts 

können die Bedingungen für das Auswahlverfahren formuliert werden. 

Der aktuelle Projektstand erlaubt die Durchführung eines Projektwett-

bewerbs. Alternativ zur Auslobung eines Wettbewerbs (lösungsorien-

tierte Beschaffungsform) kann eine Architekturleistungsofferte (leis-

tungsorientierte Beschaffungsform) eingeholt werden. Mit dieser wird 

nicht ein optimales Projekt, sondern ein geeignetes Architekturbüro 

gesucht. Anhand von Angaben über das Büro, dessen Leistungsfähig-

keit und Referenzen über ähnliche ausgeführte Bauten sowie einem 

Honorarangebot wird durch ein Auswahlgremium das am besten ge-
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eignete Büro ausgewählt (vgl. Ordnung SIA 144). Für die Durchführung 

einer leistungsorientierten Beschaffungsform muss die Bauaufgabe klar 

umschrieben sein. 

Wettbewerb nach 

Ordnung SIA 142 

Ein Projektwettbewerb kann mit selektiv ausgewählten Fachleuten 

oder in einem offenen Verfahren stattfinden. Mit dem Projektwettbe-

werb wird ein optimales Projekt gesucht. Die eingegebenen Projekte 

können nach verschiedenen Kriterien wie Funktionalität, Betriebsab-

läufe, Konstruktion, Wirtschaftlichkeit und Ästhetik überprüft werden. 

Die Ordnung SIA 142 sieht für Vorhaben, bei denen die Aufgabenstel-

lung klar und präzise definiert ist und der Auftraggeber die Zusammen-

arbeit von Architekten, Ingenieuren, weiteren Fachleuten und Unter-

nehmern wünscht, die Durchführung eines Gesamtleistungswettbe-

werbs vor. Dieser wird in der Regel zweistufig, d. h. in einem selektiven 

Verfahren, durchgeführt. «Die Vergabe der Realisierung der Lösung er-

folgt auf Grund von zwei sich ergänzenden, verbindlichen Angeboten 

zu Qualität und Preis: Das eine für die Planerleistungen, das andere für 

die Bauleistungen.»7 

Projektstudie nach 

Ordnung SIA 143 

Sofern das Auswahlverfahren auch dazu dienen soll, Antworten auf 

grundlegende Fragestellungen bezüglich den geltenden Voraussetzun-

gen (Entwicklung Gesamtareal, Dimensionierung, Städtebau etc.) zu 

finden, kann eine Projektstudie nach Ordnung SIA 143 durchgeführt 

werden: «Die Projektstudie dient zur Lösung komplexer Aufgaben, de-

ren Realisierung vorgesehen ist und bei denen der Auftraggeber Ein-

fluss auf die Projektentwicklung nehmen will. Sie dient ebenfalls zur 

Ermittlung von geeigneten Fachleuten, welche diese Lösungen realisie-

ren können. Der Vertiefungsgrad der Projektstudie kann frei gewählt 

werden und richtet sich nach dem Informationsbedarf des Auftragge-

bers im Hinblick auf die zu fällenden Entscheide, beispielsweise in Be-

zug auf die gestalterischen, funktionalen, gesellschaftlichen, ökonomi-

schen, ökologischen oder bewilligungsrelevanten Aspekte.»8 Der SIA 

weist ausdrücklich darauf hin, dass sich Studienaufträge (Ideenstudien, 

Projektstudien und Gesamtleistungsstudien) zur Ausarbeitung von Lö-

sungen komplexer Aufgabenstellungen, deren Rahmenbedingungen im 

Voraus nicht genügend und abschliessend bestimmt werden können, 

eignen und ansonsten die Durchführung von Wettbewerben vorzuzie-

hen ist. 

                                                           
7
 Ordnung für Architektur- und Ingenieurwettbewerbe SIA 142, Seite 7 

8
 Ordnung für Architektur- und Ingenieuraufträge SIA 143, Seite 7 



Abschlussarbeit CAS EHSM Sportanlagen 2016/2017 | Dreifachhalle Grosshöchstetten 

 

21 

3 Nutzerbedürfnisse 

3.1 Auswertung Fragebogen 

 Mit dem Ziel, die Nutzerbedürfnisse der neuen Sport- und Mehrzweck-

halle frühzeitig zu kennen und in die Projektierung einfliessen zu las-

sen, ist im Herbst 2016 im Rahmen dieser Abschlussarbeit eine schrift-

liche Umfrage durchgeführt worden. Es wurde ein Fragebogen zu 

Raumangebot und Ausstattung an die Schulleitung von Grosshöchstet-

ten sowie an 16 ausgewählte Vereine9 verschickt. 13 Vereine haben 

den Fragebogen ausgefüllt retourniert. Die Auswertung (vgl. Anhang 

A3) zeigt die Anzahl Nennungen der einzelnen Räume und Ausstat-

tungselemente. Das Raumprogramm und die Angaben zur Ausstattung 

(vgl. Kap. 4.6 und 4.7) basieren auf den aus der Umfrage erlangten Er-

kenntnissen. 

3.2 Bedürfnisse der Schule 

 Die Schulleitung hat sich bei ihren Angaben im Fragebogen an die ge-

mäss BASPO-Schriften 201 und 802 vorgesehene Grundausstattung für 

den Schulsport gehalten. Weil die Schule über eine Aula (Sekundar-

schulhaus) und einen Singsaal (Primarschulhaus) verfügt, ist für sie die 

Ausstattung der neuen Halle mit einer Bühne nicht nötig. Da die Halle 

und die zugehörigen Räume den Ansprüchen langfristig genügen sol-

len, ist eine möglichst flexibel nutzbare Raumanordnung und –ausstat-

tung anzustreben. 

3.3 Bedürfnisse der Vereine 

Sportvereine Die Fragebögen wurden von 6 Sport- und 7 Kulturvereinen ausgefüllt. 

Zum Bedarf der Sportvereine kann zusammenfassend folgendes gesagt 

werden: 

▪ Die Realisierung einer Dreifachhalle wird mehrheitlich begrüsst, für 

einen Verein würde eine Einfachhalle genügen, ein Verein hat nur für 

einzelne Anlässe Bedarf an einer Halle. 

                                                           
9
 Espace Handball Grosshöchstetten Worb, FC Grosshöchstetten-Schlosswil, FitGym (Pro Senectute), Frauenverein, Handels- und Gewerbe-

verein, Jodlerklub, Kammerchor Konolfingen, Kirchgemeinde, Musikgesellschaft, Schützen Grosshöchstetten, Singkreis Zäziwil, Skiklub, Trach-

tengruppe, Turnverein, Verein Jugendtreff, Volleyballclub Grosshöchstetten 
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▪ Nebst der für den Schulsport vorgesehenen Grundausstattung an 

Räumen gibt es nur vereinzelt Bedarf an Zusatzräumen wie z. B. ei-

nem Fitnessraum. Viele Sportvereine wünschen sich aber das Vor-

handensein einer Küche bzw. eines Cateringraums. 

▪ Die meisten Sportvereine geben den Bedarf an einer minimalen Zu-

schaueranlage mit 1 bis 300 Plätzen an, ein Verein hat Bedarf an bis 

zu 600 Plätzen. 

▪ Abgesehen von der Zuschaueranlage bestehen bezüglich Ausstattung 

mit festen Einrichtungen keine besonderen Ansprüche. Auffallend 

bei der Häufigkeit einzelner Nennungen im Fragebogen ist bei den 

Sport- wie auch den Kulturvereinen der Bedarf einer Musik- bzw. 

Lautsprecheranlage (häufigste Nennung). 

Kulturvereine Bei den Kulturvereinen sind die Ansprüche sehr unterschiedlich. Die 

Einen haben gar keinen Bedarf an einer Dreifachhalle, da sie entweder 

bereits Zugang zu geeigneten Anlagen haben oder keine grösseren An-

lässe durchführen. Andere wiederum wünschen sich eine Mehrzweck-

halle, welche ohne grösseren Aufwand für Musik- und Theaterauffüh-

rungen eingerichtet werden kann oder geeignet für eine dreitägige 

Gewerbeausstellung mit insgesamt 5‘000 Besuchern und Besucherin-

nen ist. Als Fazit aus der Umfrage wird Folgendes festgehalten: 

▪ Die Nutzung als Mehrzweckhalle setzt das Vorhandensein einer (mo-

bilen) Bühne mit Vorrichtungen für Vorhang, Beleuchtung und Be-

schallung voraus. 

▪ Eine Mehrzwecknutzung stellt erhöhte Anforderungen an den Hal-

lenboden und bedingt die Ausstattung mit zusätzlichem Mobiliar 

(Tische und Stühle für bis 400 Personen, Kleiderständer etc.). 

▪ An Veranstaltungen sollten genügend Parkplätze zur Verfügung ste-

hen. 
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4 Projektanforderungen 

4.1 Funktionelle Anforderungen 

Abmessungen Die Hallenfläche soll die Abmessungen 49 x 28 x 9 m gemäss BASPO-

Schrift 201 aufweisen. In Längsrichtung können damit die wichtigsten 

Ballsportarten wettkampfmässig ausgeübt werden. Die frei bespielbare 

Hallenhöhe unter Dachträgern, aufgezogenen festen Turngeräten, Be-

leuchtungskörpern, haustechnischen Installationen und dergleichen 

beträgt 9 m.  

 

 

Nutzung An der Klausur vom 1. Juni 2016 hat sich der Gemeinderat von Gross-

höchstetten für eine Mehrzwecknutzung der Halle ausgesprochen. 

Damit kann die Nutzergruppe vergrössert und die Akzeptanz des Bau-

vorhabens in der Bevölkerung gesteigert werden. Die Zahlen zur Bele-

gung zeigen zwar, dass die Auslastung alleine durch die Schule und die 

Sportvereine sehr hoch sein wird und daneben nur wenig freie Kapazi-

täten für die Belegung durch Kulturvereine zur Verfügung stehen wird. 

Feste Einbauten für kulturelle Anlässe sind aus diesem Grund auf das 

nötige Minimum zu beschränken. Mit der Möglichkeit einer Nutzung 

für grössere, auch nicht sportliche Anlässe soll das derzeitige Defizit an 

geeigneten Räumen entschärft werden.10 

 

                                                           
10

 Der Bericht LSP von IC Infraconsult zeigt auf, dass mit Aula und Sternensaal zwei Räume für grössere Veranstaltungen vorhanden sind, de-

ren Nutzungsmöglichkeiten durch die Vereine jedoch stark eingeschränkt sind. 
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4.2 Technische Anforderungen 

Energie Bevor mit der Ausführungsplanung der Dreifachhalle begonnen werden 

kann, muss Klarheit über deren Wärmeversorgung geschaffen werden. 

So ist die Idee, für die Gemeindeliegenschaften im Dorfkern einen 

Fernwärmeverbund mit einem neuen Blockheizkraftwerk zu realisie-

ren, weiter zu konkretisieren. Falls dieser Weg eingeschlagen wird, ist 

eine enge Koordination der beiden Projekte Heizkraftwerk und Drei-

fachhalle erforderlich. Allenfalls können die beiden Bauwerke kombi-

niert werden. Kommt der Wärmeverbund nicht zustande, sind für das 

Heizen und die Warmwasseraufbereitung andere möglichst umwelt-

schonende Lösungen zu suchen. In diesem Zusammenhang muss von 

der Gemeinde auch festgelegt werden, nach welchem Energiestandard 

der Neubau zu erstellen ist. Es ist zu klären, ob eine Zertifizierung (z. B. 

Minergie-P) in das Pflichtenheft aufgenommen werden soll. Auch das 

Erstellen einer Fotovoltaik-Anlage auf dem Hallendach ist eine prü-

fenswerte Investition in eine nachhaltige Energieversorgung. 

Baugrund Bei dem bestehenden Rasenspielfeld handelt es sich um eine in der ur-

sprünglichen Hanglage terrassierte Fläche. Es kann angenommen wer-

den, dass sich der Baugrund des inmitten von bebautem Gebiet befind-

lichen Baufeldes für das Vorhaben gut eignet. Es ist abzuklären, ob be-

reits geologische Befunde für andere Bauten in der Umgebung beste-

hen. Falls diesbezüglich keine brauchbaren Informationen vorhanden 

sind wird empfohlen, durch eine frühzeitige Baugrunduntersuchung die 

nötige Planungssicherheit zu erlangen. 
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4.3 Städtebauliche Anforderungen 

Städtebauliche 

Setzung 

 

 Der Plan zeigt eine mögliche Einpassung der Dreifachhalle in die be-

baute Umgebung unter Berücksichtigung der Massstäblichkeit der be-

stehenden Bebauung. Das (oberirdische) Anbauen an das Sekundar-

schulhaus ist zu unterlassen, ein Abstand von mind. 5 m soll hier die 

Durchlässigkeit sicherstellen. Eine Versetzung gegenüber bestehenden 

Fassadenfluchten ermöglicht eine in die Umgebung eingepasste Glie-

derung der Baukörper. Der bestehende Geländesprung erleichtert die 

Einpassung im Schnitt und kann für eine optimierte Ausrichtung ge-

nutzt werden. Die Projektierung soll zeigen, wie der Neubau im Schnitt 

in das Gelände zu legen ist.  

Schnitt Variante 1 Bei dieser Variante liegt der Hallenboden auf dem Niveau des Ein-

gangsbereichs des Sekundarschulhauses. Im Betrieb hat dies den Vor-

teil, dass die Halle ebenerdig erreichbar ist und im Aussenbereich somit 

keine Rampen (z. B. für Grossanlässe) notwendig sind. Städtebaulich 

tritt das Volumen relativ dominant auf, fügt sich aber im Höhenprofil 

gut in die Umgebung ein. Das minimale Aushubvolumen wirkt sich po-

sitiv auf die Gesamtkosten aus. 
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Schnitt Variante 2 Die zweite Variante lässt das Bauvolumen um mehr als die Hälfte im 

Erdreich verschwinden. Der Hallenboden liegt somit im Untergeschoss 

und ist nur über Treppen bzw. einen Lift erreichbar. Für den direkten 

Zugang, z. B. mit einem Lieferwagen, ist im Aussenbereich eine Rampe 

nötig. Hingegen kann mit dieser Variante der gesamte Publikumsbe-

reich für Sportanlässe im Erdgeschoss eingerichtet werden. Durch die 

Tieferlegung erscheint der Baukörper vom Alpenweg her als einge-

schossig und bleibt damit in der Höhe unter der First des Sekundar-

schulhauses. Auch wenn der Baukörper grösstenteils unterirdisch ist, 

ist eine ausreichend natürliche Belichtung möglich. Durch die tiefe Lage 

des Hallendachs könnte dies ausserdem als Allwetterplatz ausgebaut 

werden (bedingt die Umrandung mit einem ca. 9 m hohen Ballfang-

netz). 

 

Materialisierung Die Materialisierung der Fassade hat einen entscheidenden Einfluss auf 

die Einfügung des Baukörpers in die Umgebung. Aus Sicht des Verfas-

sers können an diesem Standort unter Berücksichtigung der gebauten 

Umgebung verschiedene Materialien zu einem ansprechenden Resultat 

führen. Vorgaben diesbezüglich sind darum nicht zwingend nötig. Falls 

konkrete Vorstellungen zur Materialisierung bestehen, sind diese in ei-

nem nächsten Planungsschritt zu formulieren und als Projektvorgabe 

aufzunehmen (z.  B. Holzbau). 
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4.4 Aussenraumgestaltung 

Beizug eines Land-

schaftsarchitekten 

Die Gestaltung des Aussenbereichs, insbesondere des Schulhofs zwi-

schen Sekundar- und Primarschulhaus, bedarf einer sorgfältigen Pla-

nung. Es wird darum empfohlen, ein Landschaftsarchitekturbüro in das 

Projektteam aufzunehmen. 

4.5 Verkehrsaufkommen und Parkierung 

Bemessungsgrundlagen Die Bestimmung des Verkehrsaufkommens und des Parkplatzbedarfs 

hängt stark von der Nutzungsintensität und der Anzahl publikumsin-

tensiver Grossanlässe ab. Entsprechend ungenau ist die auf der Bau-

verordnung basierende Berechnung. Mit dem von IC Infraconsult ver-

fassten Dokument «Parkierung und Verkehrsaufkommen»11 liegt ein 

Vorschlag zur Bestimmung des Parkplatzbedarfs nach unterschiedli-

chen Bemessungsgrundlagen (Kantonale Bauverordnung, VSS-Normen 

und Mikrozensus Verkehr 2010) vor. Den verschiedenen Berechnungen 

entsprechend wird von einem Bedarf zwischen 50 und 80 Parkplätzen 

ausgegangen. Mit dem Papier wird aufgezeigt, wo und wie das im Dorf-

zentrum bereits bestehende Parkplatzangebot bei Grossanlässen ge-

nutzt werden könnte. Insgesamt wird die Verfügbarkeit von ca. 100 be-

stehenden Plätzen zur Diskussion gestellt. 

Parkfelder auf 

Bauparzelle 

Für den täglich durch die abendlichen Trainings entstehenden Park-

platzbedarf können die bereits 18 bestehenden Parkfelder entlang des 

Alpenwegs genutzt werden. Wird zudem der Aussenraum entlang der 

Nordfassade der neuen Halle vollständig als Parkplatz ausgestaltet, 

können 20 zusätzliche Parkfelder geschaffen werden. Damit entsteht 

ein Angebot von insgesamt 38 Plätzen in unmittelbarer Nähe des Ein-

gangs. Bezüglich der erforderlichen Veloabstellplätze sind soweit mög-

lich die bereits auf der Schulanlage bestehenden Einrichtungen zu nut-

zen und allenfalls zu ergänzen. 

                                                           
11

 vgl. Anhang zum Bericht LSP von IC Infraconsult 
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Unterirdische 

Parkierung 

Theoretisch bestünde auch die Möglichkeit, eine unterirdische 

Parkierungsanlage in den Neubau zu integrieren. Damit könnte ein 

grosser Teil der öffentlichen Parkplätze im Zentrumsbereich 

aufgehoben und ersetzt werden. Aus Kostengründen wird aber 

empfohlen, eine solche Lösung nicht weiter zu verfolgen. 

4.6 Raumprogramm 

Schule ist Haupt-

nutzerin der Halle 

Die Raumgrössen im nachfolgenden Raumprogramm entsprechen 

weitgehend den Empfehlungen aus der BASPO-Schrift 201. Das Raum-

angebot deckt den als Grundausstattung für den Schulsport vorgese-

henen Bedarf ab. Bei den Angaben zu den zusätzlichen Räumen, wel-

che in erster Linie von den Vereinen genutzt werden, handelt es sich 

bei dieser Zusammenstellung um einen auf der Auswertung der ausge-

füllten Fragebögen basierenden Vorschlag des Verfassers. 

Zuschaueranlage Für die Dimensionierung der Zuschaueranlage kann von einer Besu-

cherzahl von 1 bis 300 ausgegangen werden. D. h., dass für die meisten 

Sportanlässe ein Zuschauerbereich mit Stehplätzen am Hallenrand und 
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eine Galerie12 ausreichend sind. Ein Sportverein hat auf dem Fragebo-

gen einen Bedarf von bis zu 600 Besucherplätzen angegeben. Dazu wä-

re die Erweiterung um eine Tribüne (z. B. Teleskoptribüne) nötig. Dies 

ist mit entsprechenden Kosten verbunden und würde für die Einrich-

tung der Halle bedeuten, dass die betroffene Wand nicht mit anderen 

Geräten wie z. B. einer Sprossenwand bestückt werden könnte. Es ist 

zu entscheiden, ob die Durchführung von Sportanlässen mit einem er-

höhten Publikumsaufmarsch durch den Einbau einer Tribüne zu ermög-

lichen ist. Als etwas günstigere Zwischenlösung könnte auch die Erwei-

terung der Galerie um zwei Stufen in Betracht gezogen werden. 

Nutzung als 

Mehrzweckhalle 

Für kulturelle Anlässe, an denen die mobile Bühne aufgestellt wird, 

wird der Hallenboden mit Stühlen und allenfalls Bänken belegt. Es ist 

darum darauf zu achten, dass der Boden den erhöhten Belastungen 

standhält. Mit der Wahl eines geeigneten Bodenaufbaus (z. B. kombi-

elastischer PU-Boden) kann in der Regel auf ein aufwändiges Abdecken 

des Bodens verzichtet werden. Auf den von einem Kulturverein geäus-

serten Wunsch, den Boden nicht abdecken zu müssen, kann damit ein-

gegangen werden. Grundsätzlich aber sollen der Schul- und Vereins-

sport bei der Hallenbelegung Vorrang haben. Ausstattung und Kon-

struktion sind darum primär auf die Sportnutzung auszulegen. Die 

Durchführung von nichtsportlichen Anlässen ist dementsprechend in 

der Anzahl beschränkt und nur mit einem gewissen Einrichtungsauf-

wand möglich. Auch sollte bei der mobilen Ausstattung (Vorhang, Be-

leuchtung, Bestuhlung etc.) auf eine zweckmässige und kostengünstige 

Materialwahl geachtet werden. 

Fluchtwege und 

hindernisfreies Bauen 

Für Fluchtwege sind die Vorschriften der Vereinigung der kantonalen 

Feuerversicherungen VKF zu berücksichtigen. Bezüglich hindernisfrei-

em Bauen gilt die die Norm SIA 500. Weitergehende, spezifisch für den 

Sportbereich geltende Planungswerte sind den Richtlinien für hinder-

nisfreie Sportanlagen von Procap Schweiz zu entnehmen. 

                                                           
12

 Damit die Galerie als Zuschauerraum funktioniert, muss sie 5.0 bis 5.5 m tief sein. Die entsprechende Fläche gilt als Erschliessungsfläche 

und wird im Raumprogramm nicht aufgeführt. 
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Präzisierungen zum 

Raumprogramm 

Das Angebot eines Fitness- und Krafttrainingsraums (Pos. 4.1) sowie 

eines Gymnastikraums (Pos. 4.2) entspricht dem Bedürfnis einzelner 

Vereine. Mit einer Grösse von jeweils 100 m2 wird dafür eine Minimal-

fläche vorgesehen und die Räume sollen multifunktional eingesetzt 

werden können. In einer vertieften Überprüfung ist dennoch zu klären, 

ob aus Gründen einer Kostenoptimierung auf diese beiden Räume ver-

zichtet werden kann. Der Erhalt der unteren der bestehenden Turnhal-

Position Bezeichnung Anforderungen/Anmerkungen Anz. Räume Fläche pro Raum Fläche total

m
2
 (NF sia 416) m

2
 (NF sia 416) 

1 Halle

1.1 Dreifachhalle Dreifachhalle 49.00 x 28.00 m

frei bespielbare Höhe = 9 m

1 1'372 1'372

2 Materialräume

2.1 Geräteraum 1 240 240

2.2 Magazinraum für Tische, Stühle und Abdeckung Hallenboden sowie 

für Bühnenelemente und -ausstattung

1 100 100

3 Allgemeine Räume

3.1 Eingangsraum inkl. Fläche für Eintrittskontrollsystem mit Kasse

und mobile Zuschauergardeorbe

1 100 100

3.2 Umkleideraum 6 25 150

3.3 Dusche Duschenraum mit Abtrocknungszone

Pro Geschlecht eine Rollstuhlgerechte

6 20 120

3.4 Toiletten 4 Damen / 3 Herren plus 4 Pissoirs

Pro Geschlecht eine Rollstuhlgerechte

2 20 40

3.5 Lehrergarderobe Raum für Lehrpersonen mit Toilette sowie je 1 

Umkleidekabine und Dusche für Damen und Herren

1 36 36

3.6 Sanitätsraum kann in 3.5 integriert werden 1 10 10

3.7 Büro Hallenwart 1 10 10

3.8 Putzraum Raum für Reinigungsgeräte (ev. je Geschoss 1 Raum) 1 15 15

3.9 Lager Für Zusatzeinrichtungen an Gross-anlässen und div. 

Vereinsmaterial, unterteilbar

1 50 50

3.10 Technik, Installation nach Bedarf (= Funktionsfläche FF)

4 Zusatzräume

4.1 Fitness- und 

Krafttrainingsraum

multifunktional einsetzbar, mit mobiler Wand zu 4.2 1 100 100

4.2 Gymnastikraum multifunktional einsetzbar, mit mobiler Wand zu 4.1 1 100 100

4.3 Garderoben zu 

Zusatzsporträumen

4 Einzelgarderoben und -duschen

Pro Geschlecht eine Rollstuhlgerechte

4 4 16

4.4 Zuschauertoiletten Sep. Toiletten im Eingangsbereich

3 Damen / 1 Herren plus 2 Pissoirs

Pro Geschlecht eine Rollstuhlgerechte

2 12 24

4.5 Küche/Cateringraum mit 

Ausschank

inkl. Lagerräume 1 60 60

Total 2 '543
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len könnte eine Alternative zu diesen Räumen sein. Nicht ins Raumpro-

gramm aufgenommen wurden Räume für Aussen- und Unterhaltsgerä-

te. Falls hierzu in der weiteren Planung in Abstimmung mit dem Haus-

wart Bedarf ausgewiesen wird, ist das Raumprogramm entsprechend 

anzupassen. 

Raumbezüge Je nach Lage des Baukörpers im Gelände (Hallenboden auf Niveau Erd-

geschoss oder unterirdisch) ergeben sich unterschiedliche Vorausset-

zungen für die Trennung von Schmutz- und Sauberzonen sowie für die 

Zugänglichkeit von aussen. Auf ein detailliertes verbindliches Raumzu-

ordnungsschema wird darum verzichtet. Zu berücksichtigen sind aber 

insbesondere folgende Vorgaben (vgl. auch Seite 9 der BASPO-Schrift 

201): 

▪ Die Halle bzw. jeder Hallenteil der Mehrfachhalle muss für den 

Sportbetrieb von den Umkleideräumen aus über den Korridor er-

reichbar sein. Für Zuschauerzwecke und sportfremde Zwecke muss 

sie vom Eingangsraum unmittelbar erreichbar sein. Ein direkter Zu-

gang von aussen vereinfacht das Einrichten der Halle für Grossanläs-

se. 

▪ Der An- und Abtransport von Grossgeräten (Anlieferung und Repara-

tur) muss über einen unmittelbaren Zugang zur Halle oder zum Gerä-

teraum möglich sein. Wenn dazu ein Aufzug notwendig ist, ist dieser 

entsprechend zu dimensionieren. 

▪ Die Belieferung des Cateringraums muss direkt von aussen möglich 

sein. 
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4.7 Ausstattung (feste Geräte) 

 Die Ausstattung an festen Geräten kann einen entscheidenden Einfluss 

auf die Projektierung haben und sollte deshalb frühzeitig definiert wer-

den. Die nachfolgende Auflistung entspricht dem in der BASPO-Schrift 

802 aufgeführten Schulbedarf. Die Ausstattung an mobilen Geräten hat 

mit Ausnahme des Raumbedarfs im Geräteraum keinen Einfluss auf die 

Projektierung und kann somit zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt 

werden. 

 Bezeichnung Anmerkungen/Anzahl 

   

 Basketball 

 Training (quer) 

 Wettkampf (längs) 

 Minibasketballbrett, wenn möglich höhenverstellbar 

 

3 x 2 

1 x 2 

4 

 Ballfangnetz für Handball und Fussball je nach Projekt 

 Badminton (Wandschiene oder Bodenhülse) 

 Langnetzanlage 

 ½ Langnetzanlage 

 

3 

3 

 Hallenfussball 

 Hallenfussballtor 5 x 2 m in Bodenhülsen 

 

2 

 Handball 

 Handballtor Training in Bodenhülsen (quer) 

 Handballtor Wettkampf (längs) 

 

6 

2 

 Volleyball 

 Volleyballanlage (quer) 

 Volleyball Wettkampf (längs) 

 

3 

1 

 Klettern 

 Kletterstangen, Gitterleiter, Kletterwand 

 

1 (Bedarf ist noch zu definieren) 

 Klettertau 2 x 6 

 Reck 2 x 6 

 Schaukelringe 2 x 6 

 Sprossenwand 

 Sprossenwand Doppelfeld fest 

 Sprossenwand Doppelfeld schwenkbar 

 

3 x 4 

3 x 2 

 Musikanlage/Lautsprecheranlage 3 

 Materialschrank 3 

 Resultattafel 1 

 Bodenhülsen für 

 Badminton, Fussball, Handball, Reck, Volleyball 

 Slacklinepfosten 
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5 Weiteres Vorgehen 

5.1 Kosten 

Grobschätzung der 

Gesamtkosten 

Im Rahmen der Schulraumplanung sind in Anlehnung an vergleichbare 

Neubauprojekte Gesamtkosten von CHF 10 Mio. für eine Dreifachhalle 

mit Mehrzwecknutzung geschätzt worden. In allen weiteren Planungs-

schritten ist diese Summe als nicht zu überschreitender Zielwert zu be-

rücksichtigen. Mit dem Raumprogramm wird eine Nutzfläche NF von 

total 2‘543 m2 ausgewiesen. Darin abgebildet werden die Haupt- und 

Nebennutzflächen (HNF+NNF), nicht enthalten sind Verkehrs- Funkti-

ons- und Konstruktionsflächen (VF/FF/KF; vgl. SIA 416). Um die gesam-

te Geschossfläche inklusive VF, FF und KF zu ermitteln, wird die NF mit 

dem Faktor 1.3 multipliziert: 

 

Aus diesen Zahlen (CHF 10 Mio./3‘306 m2) lässt sich ein grober Kosten-

kennwert ableiten: 

 

Dieser Wert zeigt, dass die Erreichung des Zielwerts mit dem vorlie-

genden Raumprogramm eine sehr kostengünstige Ausführung voraus-

setzt. Zum Vergleich: Für die Realisierung der Schadauhalle in Thun 

werden Kosten von CHF 4‘156/m2 GF ausgewiesen13. Dieser vergleichs-

weise hohe Wert ist in erster Linie auf die überdurchschnittlichen An-

forderungen bezüglich Energieverbrauch und ökologischer Bauweise 

beim Projekt in Thun zurückzuführen. Das Projekt Aarfit in Aarberg ist 

ein Beispiel dafür, dass der Bau einer Dreifachhalle mit Mehrzwecknut-

zung unter total CHF 9 Mio. möglich ist. Generell ist darauf zu achten, 

dass nicht am falschen Ort gespart wird. Mit einer Flächenreduktion 

sind zwar die effizientesten Kosteneinsparungen möglich, diese sind 

später aber bei einem Mehrbedarf kaum zu korrigieren. Eine frühzeiti-

ge Priorisierung der Ansprüche – z. B. bezüglich Ausstattung und Mate-

rialisierung – hilft, schlussendlich dort zu sparen, wo am einfachsten 

verzichtet werden kann. 

  

                                                           
13

 vgl. Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern (2011): Thun, Schadauhalle ‒ Neubau Dreifachturnhalle für die Sekundarstufe II 

2‘543 m2 NF x 1.3 = 3‘306 m2 Geschossfläche GF 

Gesamtkosten (BKP 1-9) = ca. CHF 3‘000/m2 
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Grobschätzung der 

Honorarkosten 

Die Ordnung SIA 10214 enthält eine Formel zur Honorarberechnung 

nach den Baukosten. Geht man von CHF 9‘260‘000 (CHF 10 Mio. ab-

züglich MWST) aufwandbestimmenden Baukosten (B) aus, lässt sich ein 

prognostizierter Zeitaufwand (Tρ) von 10‘400 Std. berechnen. Mit ei-

nem angenommenen durchschnittlichen Stundenansatz von CHF 120 

resultiert daraus ein Architektenhonorar von ca. CHF 1.25 Mio.15 

Beiträge aus dem 

Sportfonds 

Die Dreifachhalle wird ausserhalb der Schulzeiten in bedeutendem 

Masse dem Vereinssport zu Gute kommen. Für Sportanlagen und  

-bauten, welche der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, kön-

nen Beiträge aus dem Lotteriefonds bzw. aus dem Sportfonds des Kan-

tons Bern beantragt werden. Es ist unbedingt zu beachten, dass ein 

Beitragsgesuch zwingend vor Baubeginn und vollständig eingereicht 

wird. Weitere Informationen dazu sind auf der Webseite der Polizei- 

und Militärdirektion des Kantons Bern abrufbar: www.pom.be.ch. 

5.2 Vergabeverfahren 

Gesetzliche Vorgaben Als öffentlich-rechtliche Körperschaft unterliegt die Gemeinde dem öf-

fentlichen Beschaffungsrecht. Das kantonale Gesetz über das öffentli-

che Beschaffungswesen (ÖBG) und die entsprechende Verordnung 

(ÖBV) regeln die Vergabe von Aufträgen der öffentlichen Hand. Für die 

Evaluation des Planerteams zur Realisierung der Dreifachhalle sind ins-

besondere die gesetzlich definierten Schwellenwerte zu beachten. 

Dienstleistungsaufträge mit einer Honorarsumme von mehr als 

CHF 250‘000 müssen öffentlich ausgeschrieben werden. Die Aus-

schreibung kann entweder selektiv (in einem zweistufigen Verfahren) 

oder offen (in einem einstufigen Verfahren) erfolgen. 

Durchführung eines 

Wettbewerbs 

In Kap. 2.4 werden das Vorgehen und die möglichen Auswahlverfahren 

beschrieben. In einem nächsten Schritt ist zu entscheiden, wie das 

Planerteam zu bestimmen ist. In diesem Projektpflichtenheft wird da-

von ausgegangen, dass dazu ein Architekturwettbewerb ‒ selektiv oder 

offen ‒ durchgeführt wird. Der Wettbewerb wird durch ein aus qualifi-

zierten Fachleuten und frei bestimmbaren Personen zusammengesetz-

tes Preisgericht begleitet und entschieden. Es wird empfohlen, für die 

Jurierung auch einen Sporthallenexperten einzusetzen. Damit wird die 

Beurteilung der Projekte nebst aus einem architektonischen auch aus 

einem sportspezifischen Blickwinkel gewährleistet. 

                                                           
14

 Ordnung für Leistungen und Honorare der Architektinnen und Architekten SIA 102 
15

 Weitere eingesetzte Werte: i (Teamfaktor) = 1, q (Leistungsanteil in Prozent) = 100, r (Anpassungsfaktor) = 1, 

    s (Faktor für Sonderleistungen) = 1, Z-Werte (Z1 und Z2) 2016 
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5.3 Nächste Schritte 

Planungsablauf Damit Entscheidungen im Zusammenhang mit der Projektierung zum 

richtigen Zeitpunkt gefällt werden können und Kredite rechtzeitig ge-

sprochen werden, wird für die nächsten Planungsschritte folgendes 

Vorgehen empfohlen: 

1. Einsetzen einer Arbeitsgruppe bzw. nichtständigen Kommission zur 

Konkretisierung der Aufgabenstellung «Neubau Dreifachhalle» 

2. Ausarbeitung eines Energiekonzepts, Klärung von Fragen zum The-

ma Wärmeverbund 

3. Durchführung Planungsverfahren zur Änderung des Baureglements 

(Anpassung ZöN)16 

4. Volksabstimmung über Anpassung ZöN und Planungskredit 

5. Durchführung Architekturwettbewerb 

6. Ausarbeitung Vorprojekt und Bauprojekt, Durchführung Bewilli-

gungsverfahren (Baugenehmigung) 

7. Volksabstimmung über Baukredit 

8. Ausführungsplanung und Realisierung 

9. Inbetriebnahme 

Terminplan Der Terminplan zeigt die Abhängigkeiten unter den einzelnen Pla-

nungsschritten und deren ungefähre Dauer. Bei einem reibungslosen 

Projektablauf kann davon ausgegangen werden, dass die neue Drei-

fachhalle im Jahr 2022 bezugsbereit ist. 

 

                                                           
16

 Für das Verfahren zur Änderung der Bauvorschriften zur ZöN ist bis zur Genehmigung durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung 

des Kantons Bern (AGR) eine Dauer von ca. einem Jahr einzuplanen. 

1 Konkretisierung der Aufgabenstellung

2 Ausarbeitung Energiekonzept

3 Planungsverfahren Anpassung ZöN

4 Volksabstimmung Anpassung ZöN / Planungskredit

5 Durchführung Architekturwettbewerb

6 Projektierung bis Baugenehmigung

7 Volksabstimmung Baukredit

8 Ausführungsplanung und Realisierung

9 Inbetriebnahme

2021 2022Planungsschritte 2017 2018 2019 2020
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5.4 Kreditvorlagen 

Planungskredit Es wird empfohlen, für den Planungskredit einen Betrag von ca. 

CHF 800‘000 vorzusehen. Dieser setzt sich aus den Kosten für das Aus-

wahlverfahren (Durchführung Wettbewerb) und für die Projektierung 

(Vorprojekt, Bauprojekt und Bewilligungsverfahren) zusammen. Dazu 

kommt eine Reserve für allfällig notwendige Voruntersuchungen. Für 

den Wettbewerb fallen Kosten für die Begleitung, die Jurierung und vor 

allem für das Preisgeld an. Grob werden dafür CHF 150‘000 bis 200‘000 

geschätzt. Gemäss Ordnung SIA 102 macht die Projektierung 32.5 % 

des Gesamthonorars aus. Somit sind dazu, ausgehend von einem Ge-

samthonorar von CHF 1‘250‘000, CHF 406‘000 einzusetzen. 

 

 

 

 

 

Baukredit Sobald Bauprojekt und Kostenvoranschlag vorliegen, kann der Baukre-

dit mit einer Genauigkeit von mindestens ± 10 % bestimmt werden. 

5.5 Kommunikation 

Erhöhung der 

Akzeptanz 

Die Realisierung des Bauvorhabens hängt nicht zuletzt vom Willen der 

Stimmberechtigten ab, welche über die notwendigen Kredite entschei-

den werden. Die Kommunikation über das Projekt ist darum von gros-

ser Bedeutung. Durch einen frühzeitigen Miteinbezug der zukünftigen 

Nutzer und Nutzerinnen sowie der betroffenen Nachbarschaft wird die 

Akzeptanz für das Vorhaben erhöht. Das Bewilligungsverfahren wird 

vereinfacht, wenn Einspracheberechtigte und Amtsstellen rechtzeitig 

involviert und berücksichtigt werden. 

Überzeugung der 

Bevölkerung 

Wie im vorgeschlagenen Planungsablauf ersichtlich ist, wird in einem 

nächsten Schritt das Einsetzen einer Arbeitsgruppe zur Konkretisierung 

der Aufgabenstellung empfohlen. Eine wichtige Aufgabe dieser Arbeits-

gruppe wird es sein, die Bevölkerung von der Notwendigkeit und dem 

Gewinn zu überzeugen. Es ist ein Bild darüber zu vermitteln, wie die 

Dreifachhalle aussehen könnte und welch bedeutenden Nutzen sie für 

den Sport und das Dorfleben von Grosshöchstetten bringen wird. 

 CHF 200‘000 (Wettbewerb) 

+ CHF 406‘000 (Projektierung) 

+ CHF 194‘000 (Reserve und MWST) 

= CHF 800‘000 (Planungskredit) 
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6 Zusammenfassung 

Die Gemeinde Grosshöchstetten hat Bedarf an einer dritten Halleneinheit für den Schul- wie auch für 

den Vereinssport. Da die Abmessungen der bestehenden zweistöckigen Turnhalle nicht mehr den 

heutigen Anforderungen entsprechen und mit einer Erweiterung um eine zusätzliche Einfachhalle kein 

optimales Resultat erzielt werden kann, soll Ersatz durch eine neue Dreifachhalle geschaffen werden. 

Damit auch das Defizit der heute fehlenden, für kulturelle Grossanlässe geeigneten Räumlichkeiten 

aufgehoben werden kann, ist eine Ergänzung der Halle mit einer mobilen Bühne vorgesehen. 

Mit diesem Projektpflichtenheft liegt eine Grundlage vor, mit der die Ausschreibung des Bauprojekts 

bzw. des Planerauftrags gestartet werden kann. Es beschreibt die Projektaufgabe, legt die geltenden 

Randbedingungen fest und weist auf noch zu klärende Fragen hin. Der von der Schule und den Verei-

nen angemeldete Bedarf an mindestens einer zusätzlichen Halleneinheit wird durch die Berechnun-

gen gemäss den Empfehlungen des BASPO bekräftigt. Für den Vereinssport wird rechnerisch gar ein 

Bedarf von vier Halleneinheiten ausgewiesen. Wird von weiterhin steigenden Schülerzahlen ausge-

gangen, ist es ratsam, eine der bestehenden Turnhallen als vierte Einheit zu erhalten. 

Damit die Nutzerbedürfnisse der neuen Sport- und Mehrzweckhalle frühzeitig erkannt werden, ist ei-

ne Umfrage zum Raumangebot und zur Ausstattung durchgeführt worden. Die Auswertung des von 

insgesamt 13 Sport- und Kulturvereinen ausgefüllten Fragebogens bildet die Grundlage für die Erstel-

lung des Raumprogramms, welches detailliert mit Angaben zu den einzelnen Räumen und deren Flä-

cheninhalt abgebildet wird. Das Projektpflichtenheft beschreibt und definiert weitere mit dem Bau-

projekt zu erfüllende Anforderungen bezüglich Funktion, Gestaltung, Technik und Städtebau oder 

zeigt auf, wo vertiefte Abklärungen nötig sind. So werden zum Beispiel der Baubereich und die einzu-

haltenden Gebäudeabstände klar definiert. Spielraum offen hingegen lässt das Projektpflichtenheft 

für die städtebauliche Setzung oder bezüglich Materialwahl. 

Das Raumprogramm mit genauen Flächenangaben sowie Kennwerte von vergleichbaren, realisierten 

Objekten erlauben Schätzungen der Gesamt- und der Honorarkosten. Insgesamt soll das Bauvorhaben 

nicht mehr als CHF 10 Mio. kosten. Um dieses Ziel zu erreichen, muss eine kostengünstige Ausführung 

angestrebt werden. Gemäss Terminplan ist eine Fertigstellung der neuen Dreifachhalle bis frühestens 

Ende 2021 möglich. Das Projektpflichtenheft zeigt ein Vorgehen auf, wie und in welcher Reihenfolge 

die nächsten Planungsschritte anzugehen sind. Eine erfolgreiche Durchführung des Projekts hängt 

nicht zuletzt vom Willen der Bevölkerung ab. Auf eine offene und glaubwürdige Kommunikation wird 

darum grosser Wert gelegt. 
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A1 Artikel aus der Berner Zeitung 
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A2 Begleitbrief zum Fragebogen 
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A3 Auswertung Fragebogen 

 

B
ez

ei
ch

n
u

n
g

A
n

za
h

l/
G

rö
ss

e

 Als Grundausstattung für

 Schulsport vorgesehen 

 Bedarf vorhanden

(Anz. Nennungen)

B
em

er
ku

n
ge

n
/B

eg
rü

n
d

u
n

g 
(s

ch
w

ar
ze

 S
ch

ri
ft

: A
n

m
er

ku
n

g 
V

er
fa

ss
er

, b
la

u
e 

Sc
h

ri
ft

: E
in

ga
b

e 
V

er
ei

n
e)

4
9

 x
 2

8
 x

 9
 m

x
(9

)
Ei

n
fa

ch
h

al
le

 g
en

ü
gt

 (1
),

 B
ed

ar
f n

u
r 

fü
r 

ei
n

ze
ln

e 
A

n
lä

ss
e 

(1
),

 B
es

tü
ck

u
n

g 
m

it
 S

tü
h

le
n

 u
n

d
 T

is
ch

en
 a

n
 k

u
lt

u
re

lle
n

 A
n

lä
ss

en

fü
r 

b
is

 4
0

0
 P

er
so

n
en

 (1
),

 H
al

le
n

b
o

d
en

 s
o

llt
e 

b
ei

 k
u

lt
u

re
lle

n
 A

n
lä

ss
en

 n
ic

h
t 

ab
ge

d
ec

kt
 w

er
d

en
 m

ü
ss

en
 (1

)

2
4

0
 m

2
x

(6
)

N
u

tz
u

n
g 

al
s 

A
u

fe
n

th
al

ts
o

rt
 w

äh
re

n
d

 G
es

an
gs

- 
o

d
er

 T
h

ea
te

rv
o

rf
ü

h
ru

n
ge

n
 (1

)

5
0

 m
2

x
(6

)
So

llt
e 

gr
o

ss
 g

en
u

g 
se

in
 fü

r 
Ei

n
ga

n
gs

ko
n

tr
o

lle
 m

it
 K

as
se

 (1
)

6
 x

 2
5

 m
2

x
(6

)

6
 x

 2
0

 m
2

x
(5

)

4
 D

am
en

 /
 3

 H
er

re
n

p
lu

s 
4

 P
is

so
ir

s

x
(8

)

1
 x

 3
6

 m
2

x
(2

)
M

it
 s

ep
ar

at
en

 G
ar

d
er

o
b

en
 u

n
d

 D
u

sc
h

en
 fü

r 
D

am
en

 u
n

d
 H

er
re

n
 (1

)

1
0

 m
2

x
(4

)
Ev

. i
n

 L
eh

re
rg

ar
d

er
o

b
e 

in
te

gr
ie

re
n

 o
d

er
 in

 E
in

ga
n

gs
ra

u
m

 (1
)

(3
)

( 4
)

Z.
 B

. a
u

ch
 W

et
tk

am
p

fb
ü

ro
 o

d
er

 B
ar

 w
äh

re
n

d
 K

u
lt

u
ra

n
la

ss
 (1

)

(2
)

( 5
)

(B
ü

h
n

e 
h

at
 E

in
flu

ss
 a

u
f E

in
ri

ch
tu

n
g 

ei
n

es
 D

ri
tt

el
s 

d
er

 H
al

le
)

Fe
st

e 
B

ü
h

n
e 

m
it

 V
o

rh
an

g 
fü

r 
Th

ea
te

r 
(1

)

(4
)

(6
)

(5
)

Ev
. i

n
 G

er
ät

er
au

m
 in

te
gr

ie
re

n

B
ei

 e
in

er
 fe

st
 in

st
al

lie
rt

en
 B

ü
h

n
e 

ka
n

n
 M

at
er

ia
l i

n
 S

ch
u

b
la

d
en

 u
n

te
r 

d
er

 B
ü

h
n

e 
ve

rs
o

rg
t 

w
er

d
en

 (1
)

(6
)

0
,0

1
 T

o
ile

tt
en

 je
 Z

u
sc

h
au

er
p

la
tz

(4
)

Ev
. a

u
ch

 V
er

w
en

d
u

n
g 

d
er

 r
eg

u
lä

re
n

 G
ar

d
er

o
b

en

K
ü

n
st

le
rg

ar
d

er
o

b
e 

m
u

ss
 s

ep
ar

at
 z

u
gä

n
gl

ic
h

 s
ei

n
 u

n
d

 ü
b

er
 e

ig
en

en
 Z

u
ga

n
g 

zu
r 

B
ü

h
n

e 
ve

rf
ü

ge
n

 (1
)

(8
)

(-
)

(4
)

- 
H

in
d

er
n

is
fr

ei
es

 B
au

en

- 
Fü

r 
U

n
te

rh
al

t 
re

le
va

n
t:

 T
re

n
n

u
n

g 
Sc

h
m

u
tz

- 
Sa

u
b

er
ga

n
g 

(P
ri

m
är

er
sc

h
lie

ss
u

n
g 

d
ir

ek
t 

in
 H

al
le

 o
d

er
 ü

b
er

 G
ar

d
er

o
b

en
)

   
1

 o
d

er
 2

 (1
 p

ro
 G

es
ch

o
ss

) P
u

tz
rä

u
m

e

D
u

sc
h

e 
(m

it
 A

b
tr

o
ck

n
u

n
gs

zo
n

e)

To
ile

tt
en

R
au

m
 fü

r 
Le

h
rp

er
so

n
en

 m
it

 D
u

sc
h

en
 u

n
d

 T
o

ile
tt

e

G
ym

n
as

ti
kr

au
m

/M
eh

rz
w

ec
kr

au
m

B
ü

h
n

en
b

el
eu

ch
tu

n
g 

(m
o

b
il)

M
ag

az
in

ra
u

m

   
fü

r 
Ti

sc
h

e,
 S

tü
h

le
, A

b
d

ec
ku

n
g 

H
al

le
n

b
o

d
en

   
fü

r 
B

ü
h

n
en

el
em

en
te

 u
n

d
 -

au
ss

ta
tt

u
n

g

("
Se

le
ct

a"
-)

 A
u

to
m

at
 m

it
 S

n
ac

ks

Sa
n

it
ät

sr
au

m

W
ei

te
re

s

D
re

ifa
ch

h
al

le

G
er

ät
er

au
m

Ei
n

ga
n

gs
ra

u
m

U
m

kl
ei

d
er

au
m

B
e

d
a

rf
 R

a
u

m
a

n
g

e
b

o
t 

(>
 v

g
l.

 B
A

S
P

O
-S

ch
ri

ft
 2

0
1

)

B
ü

h
n

e 
fü

r 
so

zi
o

ku
lt

u
re

lle
 A

n
lä

ss
e

   
fe

st
 (f

ü
r 

re
ge

lm
äs

si
ge

n
 B

ed
ar

f)

   
m

o
b

il 
(f

ü
r 

ei
n

ze
ln

e 
A

n
lä

ss
e)

G
ar

d
er

o
b

en
 z

u
 B

ü
h

n
e 

u
n

d
 Z

u
sa

tz
sp

o
rt

rä
u

m
en

K
ü

ch
e/

C
at

er
in

gr
au

m
 m

it
 A

u
ss

ch
an

k

La
ge

rr
au

m

Fi
tn

es
s-

 u
n

d
 K

ra
ft

tr
ai

n
in

gs
ra

u
m

Se
p

. Z
u

sc
h

au
er

-/
B

es
u

ch
er

to
ile

tt
en

 im
 E

in
ga

n
gs

b
er

ei
ch



Abschlussarbeit CAS EHSM Sportanlagen 2016/2017 | Dreifachhalle Grosshöchstetten 

 

45 

 

 

(5
)

(1
)

(-
)

M
in

im
al

an
ge

b
o

t 
m

it
 G

an
g 

u
n

d
 G

al
er

ie
, E

rw
ei

te
ru

n
gs

m
ö

gl
ic

h
ke

it
en

 d
u

rc
h

 z
u

sä
tz

lic
h

e 
St

u
fe

n
 u

n
d

 A
u

sz
u

gs
tr

ib
ü

n
e

(1
)

M
o

b
il 

m
ö

gl
ic

h

3
x2

1
x2 4

x x x

(1
)

(-
)

(-
)

Lä
n

gs
- 

u
n

d
 Q

u
er

sp
ie

l m
u

ss
 m

ö
gl

ic
h

 s
ei

n

(2
)

3 3

x x

(2
)

(1
)

W
ir

d
 g

el
eg

en
tl

ic
h

 g
en

u
tz

t 
w

en
n

 v
o

rh
an

d
en

 (1
)

2
x

(2
)

6 2

x x

( 1
)

(1
)

Lä
n

gs
- 

u
n

d
 Q

u
er

sp
ie

l m
u

ss
 m

ö
gl

ic
h

 s
ei

n

3 1

x x

(2
)

(2
)

Lä
n

gs
- 

u
n

d
 Q

u
er

sp
ie

l m
u

ss
 m

ö
gl

ic
h

 s
ei

n

1
x

( 3
)

W
ir

d
 g

el
eg

en
tl

ic
h

 g
en

u
tz

t 
w

en
n

 v
o

rh
an

d
en

 (1
)

2
x6

x
(1

)

2
x6

x
( 2

)

2
x6

x
(2

)

3
x4

3
x2

x x

(3
)

( 2
)

3
x

(9
)

3
x

(4
)

1
x

(2
)

x x

(4
)

(1
)

Zu
sc

h
au

er
an

la
ge

   
1

 b
is

 3
0

0
 P

lä
tz

e

   
3

0
0

 b
is

 6
0

0
 P

lä
tz

e

   
6

0
0

 b
is

 9
0

0
 P

lä
tz

e

M
at

er
ia

ls
ch

ra
n

k

B
al

lfa
n

gn
et

z 
fü

r 
H

an
d

b
al

l u
n

d
 F

u
ss

b
al

l

B
ad

m
in

to
n

 (W
an

d
sc

h
ie

n
e 

o
d

er
 B

o
d

en
h

ü
ls

e)

   
La

n
gn

et
za

n
la

ge

   
½

 L
an

gn
et

za
n

la
ge

K
le

tt
er

n

   
K

le
tt

er
st

an
ge

n
, G

it
te

rl
ei

te
r,

 K
le

tt
er

w
an

d
 o

d
er

 S
ei

lp
ar

k

B
as

ke
tb

al
l

   
Tr

ai
n

in
g 

(q
u

er
)

   
W

et
tk

am
p

f (
lä

n
gs

)

   
M

in
ib

as
ke

tb
al

lb
re

tt
, w

en
n

 m
ö

gl
ic

h
 h

ö
h

en
ve

rs
te

llb
ar

G
ar

d
er

o
b

e 
fü

r 
Zu

sc
h

au
er

/B
es

u
ch

er
 im

 E
in

ga
n

gs
b

er
ei

ch

B
e

d
a

rf
 A

u
ss

ta
tt

u
n

g
 (

fe
st

e
 E

in
ri

ch
tu

n
g

e
n

, 
v

g
l.

 B
A

S
P

O
-S

ch
ri

ft
 8

0
2

)

Sp
ro

ss
en

w
an

d

   
Sp

ro
ss

en
w

an
d

 D
o

p
p

el
fe

ld
 fe

st

   
Sp

ro
ss

en
w

an
d

 D
o

p
p

el
fe

ld
 s

ch
w

en
kb

ar

B
o

d
en

h
ü

ls
en

 fü
r

   
B

ad
m

in
to

n
, F

u
ss

b
al

l, 
H

an
d

b
al

l, 
R

ec
k,

 V
o

lle
yb

al
l

   
Sl

ac
kl

in
ep

fo
st

en

K
le

tt
er

ta
u

M
u

si
ka

n
la

ge
/L

au
ts

p
re

ch
er

an
la

ge

R
ec

k

R
es

u
lt

at
ta

fe
l

Sc
h

au
ke

lr
in

ge

H
al

le
n

fu
ss

b
al

l

   
H

al
le

n
fu

ss
b

al
lt

o
r 

5
x2

 m
 in

 B
o

d
en

h
ü

ls
en

H
an

d
b

al
l

   
H

an
d

b
al

lt
o

r 
Tr

ai
n

in
g 

in
 B

o
d

en
h

ü
ls

en
 (q

u
er

)

   
H

an
d

b
al

lt
o

r 
W

et
tk

am
p

f (
lä

n
gs

)

V
o

lle
yb

al
l

   
V

o
lle

yb
al

la
n

la
ge

 (q
u

er
)

   
V

o
lle

yb
al

l W
et

tk
am

p
f (

lä
n

gs
)


